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2. SSK: Krebshäufigkeit in der 

Samtgemeinde Asse, Stellungnah-

me der Strahlenschutzkommissi-

on mit wissenschaftlicher Be-

gründung, verabschiedet in der 

260. Sitzung der Strahlenschutz-

kommission am 28. Februar/1. 

März 2013. 

3. Expertenkreis Asse: Abschluss-

bericht, herausgegeben vom Land-

kreis Wolfenbüttel, undatiert. 

4. Shoshana Zuboff: Lasst Euch 

nicht enteignen! in Frankfurter 

Allgemeine Zeitung v. 15.9.2014, 

S. 9. 

5. R.H. Nußbaum, W. Köhnlein, 

R.E. Belsey (1991): Die neueste 

Krebsstatistik der Hiroshima-

Nagasaki-Überlebenden: Erhöh-

tes Strahlenrisiko bei Dosen un-

terhalb 50 cGy (rad) Konsequen-

zen für den Strahlenschutz, Med. 

Klin. 86:99-108. 

6. Strahlenschutz ist keine de-

mokratische Veranstaltung, Strah-

lentelex 546-547 v. 1.10.2009, S. 

7-8 

www.strahlentelex.de/Stx_09_54

6_S07-08.pdf  

7. Thomas Dersee: Für die End-

lagerung sind bereits Millionen 

Krebstote kalkuliert, in Strahlen-

telex 542-543 v. 6.8.2009 

www.strahlentelex.de/Stx_09_54

2_S01-03.pdf  

8. in Strahlentelex 696-697 v. 

07.01.2016, S. 1-3, 

www.strahlentelex.de/Stx_16_69

6-697_S01-03.pdf  

9. in Strahlentelex 696-697 v. 

07.01.2016, S. 3-5, 

www.strahlentelex.de/Stx_16_69

6-697_S03-05.pdf   

 
Strahlenschutzrecht 
 

Änderungs-
wünsche des 
Bundesrates 
am neuen 
Strahlenschutz-
gesetz 
 
Der Bundesrat wollte umfang-

reiche Änderungen an dem 

Gesetzentwurf der Bundesre-

gierung (Bundestasdrucksache 

18/11241) zur Neuordnung 

des Strahlenschutzes. Dies 

geht aus der Stellungnahme 

der Länderkammer hervor, 

welche die Bundesregierung 

in einer Unterrichtung dem 

Bundestag zugeleitet hat. Un-

ter anderem wollte der Bun-

desrat, daß die Abfallbehörden 

der Länder bei der Entsorgung 

radiologisch kontaminierten Ab-

falls in Bundesauftragsverwal-

tung handeln. Im Bereich des 

Radonschutzes schlug die 

Länderkammer vor, daß das 

Bundesministerium für Natur-

schutz, Bau und Reaktorsi-

cherheit spätestens zehn Jahre 

nach Inkrafttreten des Geset-

zes einen Bericht über Wirk-

samkeit und Kosten der 

Schutzmaßnahmen anfertigen 

soll. In einer Gegenäußerung 

nahm die Bundesregierung zu 

den Änderungsvorschlägen teils 

zustimmend, teils ablehnend 

Stellung. Die Einführung der 

Bundesauftragsverwaltung bei 

der Ausführung weiterer strah-

lenschutzrechtlicher Aufgaben 

lehnte sie überwiegend ab. 

Stellungnahme des Bundesrates 

und Gegenäußerung der Bundes-

regierung zum Entwurf eines Ge-

setzes zur Neuordnung des 

Rechts zum Schutz vor der schäd-

lichen Wirkung ionisierender 

Strahlung ‒ Drucksache 18/11241 

‒ Bundestagsdrucksache 18/11622 

vom 22.03.2017 

http://dip21.bundestag.de/dip21/b

td/18/116/1811622.pdf  

 

Großbritannien 
 

Auch Austritt 
aus EURATOM 
 
Der Austritt Großbritanniens 

aus der Europäischen Union 

hat nach Auffassung der Bun-

desregierung auch einen Aus-

tritt des Landes aus der Euro-

päischen Atomgemeinschaft 

(EURATOM) zur Folge. Wel-

che konkreten Auswirkungen 

das auf die Zulieferungen für 

den Bau des britischen Kern-

kraftwerks Hinkley Point C 

haben wird, sei nicht abseh-

bar. Im Rahmen des EURA-

TOM Forschungs- und Ausbil-

dungsprogramms werden der-

zeit Projekte in Großbritanni-

en in einem Umfang von 4,4 

Millionen Euro gefördert. 

Bundestagsdrucksache 18/11517 v. 

14.3.2017 

http://dip21.bundestag.de/dip21/b

td/18/115/1811517.pdf   
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